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Nr. 144.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend Änderung des Finanz¬

gesetzes für 1919.

Oldenburg , den 2 . Dezember 1919.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg, was folgt:

Einziger Paragraph.
Das Gesetz vom 6. März 1919 wegen Änderung des

Finanzgesetzes für 1919 erhält folgenden Zusatz:
In demselben Landesteil werden die Einkommen¬

steuer und die Vermögenssteuer in der Herbsthebung 1919
mit einem weiteren Zuschlag von 30 °/o erhoben.

Oldenburg, den 2. Dezember 1919.
Staatsministerium.

(Siegel) Tantzen . Driver.

Meyer.
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